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Andere Behörden und Körperschaften

Bekanntmachung  
des Sächsischen Oberbergamtes  

Umweltverträglichkeitsprüfung für die Erweiterung der 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
Vom 5. Mai 2025 

Die Firma Sandwerke Weiser, Melauner Straße 1, 
02894 Reichenbach OT Reißaus hat am 27. Februar 2024 
die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls auf das Bestehen 
einer UVP-Pflicht für die Erweiterung der Abbaufläche der 
Sandgrube Nieder Seifersdorf beantragt.

Die Sandgrube Nieder Seifersdorf wird seit 1991 von der 
Fa. Sandwerke Weiser betrieben. Die Gewinnung der grund-
eigenen Rohstoffe erfolgte auf Grundlage eines am 29. Ja-
nuar 1992 erstmalig zugelassenen Hauptbetriebsplanes. Der 
zuletzt am 23. März 2006 zugelassene Hauptbetriebsplan 
regelt die Gewinnungstätigkeiten im Trockenschnitt und den 
Betrieb einer Trockensiebanlage und wurde mehrfach und 
letztmalig bis zum 30. September 2023 verlängert. 

Im Februar 2022 wurde für die Fortführung der Gewin-
nung und Erweiterung der Abbaufläche um circa 4,17 ha 
in der Sandgrube Nieder Seifersdorf ein neuer Hauptbe-
triebsplan beim Sächsischen Oberbergamt zur Zulassung 
eingereicht. Im Ergebnis der Plausibilitätsprüfung wurde 
festgestellt, dass aufgrund der erreichten Gesamtgröße der 
geplanten und bisher in Anspruch genommenen Abbauflä-
chen von über 10 ha eine Vorprüfung hinsichtlich der Not-
wendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-
ren ist. 

Das Vorhaben weist eine Gesamtfläche von rund 
19,36 ha auf, davon wurden 2004 bereits 7,02 ha aus der 
Bergaufsicht entlassen. Seit 1992 wurden auf einer reinen 
Abbaufläche von circa 10,62 ha grundeigene Rohstoffe ab-
gebaut. Die geplanten Änderungen betreffen die Erweite-
rung der Gewinnungsfläche um circa 4,17 ha. 

Bei der Ausweisung des Vogelschutzgebietes im 
Jahr 2006 wurden südliche Teile der Sandgrube innerhalb 
des räumlichen Geltungsbereiches des Hauptbetriebspla-
nes (ehemalige Abbaubereiche, Standort der Aufbereitungs-
anlage) mit in das Schutzgebiet eingezogen. Die derzeitigen 
als auch geplanten Gewinnungsflächen befinden sich jedoch 
außerhalb des Schutzgebietes und erstrecken sich auf einer 
Fläche von circa 400 m entlang dessen Grenze.

Das Sächsische Oberbergamt hat zu den beantragten 
Änderungen des Vorhabens gemäß § 51 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. I Nr. 323) geändert worden ist, in Verbindung mit § 52 
Absätze 2c und 2a des Bundesberggesetzes vom 13. Au-
gust 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 39 
des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist, und Nummer 15.1 der Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie der 
Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung berg-

baulicher Vorhaben vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 
2023 (BGBl. 2024 I. Nr. 2) geändert worden ist, gemäß § 9 
Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 4 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbindung mit § 7 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht vorgenom-
men.

Das Sächsische Oberbergamt hat festgestellt, dass für 
das Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, da es die Vorprü-
fung der UVP-Pflicht gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Verbin-
dung mit § 7 Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung mit dem Ergebnis abschloss, dass durch die 
vorgesehene Erweiterung des Vorhabens keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 

Der Vorprüfung des Einzelfalls lagen folgende Informa-
tionen zugrunde: 
– Tischvorlage zur Allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht für das 
Vorhaben „Erweiterung der Abbaufläche der Sandgrube 
Nieder Seifersdorf“ vom 27. Februar 2024

– Hauptbetriebsplan 2025 – 2029 für die Sandgrube Nie-
der Seifersdorf, Ingenieurbüro Galinsky vom 11. März 
2025

– Artenschutzfachbeitrag zum Hauptbetriebsplan Erwei-
terung Sandgrube Nieder Seifersdorf, G.L.B. Büro für 
ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestal-
tung, Oberschöna vom Oktober 2024

– FFH-Erheblichkeitsabschätzung für das Vogelschutz-
gebiet „Feldgebiete in der östlichen Oberlausitz“ zum 
Hauptbetriebsplan Erweiterung Sandgrube Nieder Sei-
fersdorf, G.L.B. Büro für ganzheitliche Landschaftspla-
nung und Biotopgestaltung, Oberschöna vom Oktober 
2024

Wesentliche Gründe für das Nichtbestehen der UVP-
Pflicht sind: 

Die Gesamtkonzeption des bergbaulichen Vorhabens 
bleibt von der geplanten Erweiterung und Verlängerung un-
beeinträchtigt.

Das beabsichtigte Änderungsvorhaben erreicht oder 
überschreitet keine in der Verordnung über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben in Verbindung 
mit der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung vorgegebenen Größen- und Leistungswerte.

Das Änderungsvorhaben lässt auch unter Berücksichti-
gung des bisherigen Vorhabens, welches als Vorbelastung 
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bei der Vorprüfung zu berücksichtigen ist, keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt (Schutzgüter 
Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche und Boden, 
Wasser, Luft und Klima, Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter) erwarten. Die Nichterheblichkeit lässt 
sich aus den beschriebenen und gewerteten Randbedingun-
gen, das heißt dem Ausmaß, der Schwere und Komplexität, 
der Wahrscheinlichkeit sowie der Dauer, Häufigkeit und Re-
versibilität der Auswirkungen, aber auch den vorgesehenen 
Minderungsmaßnahmen herleiten. Die Auswirkungen des 
Änderungsvorhabens wirken nicht mit den Auswirkungen 
anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben zusam-
men. Die Auswirkungen haben keinen grenzüberschreiten-
den Charakter.

Keine der möglichen Auswirkungen ist als erheblich 
nachteilig im Sinne des § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung anzusehen, die nach § 25 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei der 
Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zu be-
rücksichtigen wären.

Die Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht auch nicht dadurch, dass mehrere Vorhaben derselben 

Art gleichzeitig beziehungsweise zeitnah verwirklicht wer-
den sollen (kumulierende Vorhaben).

Im Weiteren besteht auch keine Verpflichtung zur Prü-
fung der Umweltverträglichkeit aufgrund der Lage des Vor-
habens in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet sowie 
in gemäß RL 79/409/EWG oder 92/43/EWG ausgewiesenen 
besonderen Schutzgebieten.

Die Feststellung des Nichtbestehens der UVP-Pflicht ist 
nach § 5 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht selbstständig anfechtbar.

Die entscheidungsrelevanten Unterlagen sind der Öf-
fentlichkeit gemäß den Bestimmungen des Sächsischen 
Umweltinformationsgesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. 
S. 146), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes 
vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486) geändert worden 
ist, im Sächsischen Oberbergamt, Kirchgasse 11, 09599 
Freiberg, auf Antrag zugänglich. 

Die Bekanntmachung ist auf der Internetseite des Sächsi-
schen Oberbergamts unter https://www.oba.sachsen.de/
oeffentliche-bekanntmachungen-4591.html einsehbar.

Freiberg, den 5. Mai 2025

Sächsisches Oberbergamt 
Dr. Falk Ebersbach 

Referatsleiter
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